
Grundlage:
Art. 69 der Landesverfassung:
Der Schutz von Natur und Umwelt als Grundlage gegenwärtigen und künftigen Lebens ist 
Pflicht des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie aller Menschen.

Aufgaben:
Artenschutz durch Ökosystemschutz und Bürgerbeteiligung

Ziel:
Eine klare, strukturierte Pestizidreduktion und Planungssicherheit für die Landwirtschaft

Instrument:
Volksinitiative nach Art. 108a Landesverfassung

ANUK e.V. lädt alle Anwesenden ein, sich an der Ausgestaltung zu beteiligen


